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9. X I. 23 
VII Z R  92/20

a) Sieht die G em einschaftsordnung vor, dass ein W ohnungs- 
eigentiim er zur Veräußerung seines W ohnungseigencums der 
Zustim m ung des Verwalters bedarf, ist seit dem  Inkrafttreten 
des W ohnungseigenrum sm odernisierungsgesetzes am 1. D e 
zem ber 2020 eine K lage auf Z ustim m ung stets gegen die G e 
m einschaft der W ohnungseigentüm er zu richten.
b) D ies gilt auch dann, wenn die Vereinbarung vor diesem
D arum  getroffen w urde........................................................................  1

1. In der w erkvertraglichen Leistungskette kann der H au p t
unternehm er gegenüber dem Nachunternehm er gemäß § 634 
Nr. 4 B G B  in Verbindung mit § 280 A bs. 1 und 3, § 281 B G B  
den Schaden ersetzt verlangen, der ihm dadurch entsteht, dass 
er w egen der mangelhaften W erkleistung des N achunterneh
mers seinerseits M ängelansprüchen seines Bestellers ausge
setzt ist. H a t der H auptunternehm er in diesem  Fall einen vom  
Besteller geltend gem achten Anspruch auf Kostenvorschuss 
gemäß § 634 Nr. 2, § 637 A bs. 3 B G B  durch Zahlung erfüllt, 
kann er im Wege des Schadensersatzes gemäß § 634 Nr. 4 
B G B  in Verbindung mit § 280 A bs. 1 und 3, § 281 B G B  vom  
N achunternehm er Z ahlung in Höhe des geleisteten K osten 
vorschusses verlangen.
2. D er U m stand, dass der vom Hauptunternehm er ersetzt 
verlangte Schaden darin liegt, dass er mit dem  K ostenvor
schuss noch keine endgültige, sondern eine zw eckgebundene 
Zahlung an seinen Besteller geleistet hat, über deren Verw en
dung nach M ängelbeseitigung abzurechnen ist, ist allerdings 
im Wege der Vorteilsausgleichung zu  berücksichtigen und 
kann zu einer Begrenzung des U m fangs seines Schadenser
satzanspruchs gegen den N achunternehm er führen.O b und in 
weicher Weise die Vorteilsausgleichung zu erfolgen hat, rich
tet sich im  G rundsatz danach, ob der B esteller dem H auprun- 
ternehm er bereits eine A brechnung über die Verwendung des 
K ostenvorschusses erteilt hat.
a. H at der Besteller dem Hauprunternchm er noch keine A b 
rechnung erteilt, kann der N achunternehm er im Wege des Z u 
rückbehaltungsrechts gemäß § 273 B G B  durchsetzen, dass der 
Schadensersatz an den H auptunternehm er in entsprechender 
A nw endung des § 255 B G B  nur Z u g  um Z u g  gegen A btre
tung der aus der V orschusszahlung folgenden Ansprüche des 
H auptunternehm ers gegen den Besteller auf Abrechnung so 
wie gegebenenfalls Rückzah lung zu leisten ist.



3.
14. X I . 23 
X Z R  30/21

b. H at der Besteller dem H auptunternehm er dagegen bereits 
eine inhaltlich zutreffende Abrechnung erteilt und ist der 
V orschussbetrag danach vollständig zur M ängelbeseitigung 
verbraucht worden, kom m t eine Vorteilsausgleichung im Ver
hältnis des H auptunternehm ers zum  Nachunternehm er nicht 
(mehr) in Betracht. Besteht nach erteilter Abrechnung ein 
noch nicht erfüllter Rückzah lungsanspruch des H auptunter- 
nehmers gegen den Besteller, kann der N achunternehm er im 
Wege des Z urückbehaltungsrechts gemäß § 273 B G B  durch
setzen, dass der Schadensersatz an den H auptunternehm er in 
entsprechender A nw endung des § 255 B G B  nur Z u g  um Z ug 
gegen A btretung dieses A nspruchs zu  leisten ist. Ist es bereits 
zu einer vollständigen oder teilweisen R ückzahlung an den 
H auptunternehm er gekom m en, ist der zurückgezahlte Betrag 
von A m ts wegen auf den vom  N achuntem ehm er in Geld zu 
leistenden Schadensersatz anzurechnen und führt zu dessen 
Verringerung.
3. D en H auptunternehm er trifft in diesem  Fall eine sekun
däre D arlegungslast für die anspruchsm indernden Vorteile, 
die sich daraus ergeben, dass er an seinen Besteller einen K o s 
tenvorschuss wegen der mangelhaften W erkleistung seines 
Nachunternehm ers geleistet hat. Ihm obliegt es deshalb insbe
sondere darzulegen, ob der Besteller bereits eine Abrechnung 
über die Verwendung des Kostenvorschusses erteilt hat, und 
gegebenenfalls nähere A ngaben zum Inhalt und Ergebnis der 
A brechnung machen.............................................................................. 8

a) F ü r die Berechnung des dem  Rechtsinhaber durch die Ver
letzung eines Patents entstandenen Schadens auf der G run d
lage des vom  Verletzer erzielten Gew inns sind grundsätzlich 
alle G ew inne zu berücksichtigen, die mit der Verletzung des 
Patents in ursächlichem  Zusam m enhang stehen.
b) H ierzu gehören Gew inne aus Z usatzgeschäften, die zwar 
keine Benutzungshandlung im Sinne von § 9 oder § 10 PatG  
darstellen, deren A bschluss aber in ursächlichem Zusam m en
hang mit patentverletzenden H andlungen steht und einen hin
reichenden B ezu g zu dem  verletzenden G egenstand aufweist.
c) Bei der Berechnung des Schadens, der durch Benutzungs
handlungen während der Laufzeit des Patents entstanden ist, 
sind auch Vorgänge zu berücksichtigen, die erst nach dem Er
löschen des Patents zu einem (zusätzlichen) Schaden geführt 
haben.
d) Ein Anspruch auf A uskunft und Rechnungslegung ist in 
Bezug au f Z usatzgeschäfte schon dann gegeben, wenn die 
M öglichkeit besteht, dass die dam it erzielten U m sätze und 
Gew inne für die H öhe des Schadensersatzanspruchs von B e
deutung sind.
e) D iese G rundsätze gelten auch für Schadensersatzansprü
che des Rechtsinhabers, die w egen Verjährung nur noch in 
dem in § 141 Satz 2 P atG  und § 852 Satz 1 B G B  normierten 
U m fang geltend gem acht werden können. (»Polsterum arbei
tungsm asch ine«).....................................................................................  21
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4.
21. X I. 23 
II Z R  69/22

5.
21. X I. 23 
X I  Z R  290/22

6 .
22. X I. 23 
X II  Z B  566/21

a) Bei nachrangigen Z insfordeningen  greift die Erm äch ti
gungsw irkung nur ein, wenn diese auf eine besondere A u f
forderung des Insolvenzgerichts hin zur Tabelle angem eldet 
werden (§ 174 A bs. 3 Satz I InsO ).
b) D er persönlich unbeschränkt haftende G esellschafter einer 
Personengesellschaft haftet regelmäßig für die G erichtskosten 
des über das Verm ögen der G esellschaft eröffneten Insolven
zverfahrens (5 54 N r. 1 In sO ) sow ie die Vergütung und die 
A uslagen des Insolvenzverw alters (§ 54 N r. 2 Fall 2 In sO ) ....

D ie  in den von einer Sparkasse für eine V ielzahl von V ertrags
verhältnissen vorform ulierten Sonderbedingungen für A l- 
tersvorsorgeverträge nach dem A ltersverm ögensgesetz (sog . 
Riester-Verträge) enthaltene Klausel
»Im  Falle der Vereinbarung einer Leibrente werden dem S p a 

rer ggfs. Abschluss- und/oder Verm ittlungskosten belastet« 
ist eine V ertragsbedingung im Sinne von § 305 A bs. 1 Sa tz  1 
B G B .
D ie  Klause! verstößt gegen das Transparenzgebot und ist im 
Verkehr mit Verbrauchern gemäß § 307 A bs. ! Satz  1 und 2 
B G B  unw irksam ......................................................................................

a) D ie  in Art. 10 A bs. 1 E G B G B  enthaltene Verw eisung auf 
das Heim atrecht des N am ensträgers ist eine G esam tverw ei
sung im Sinne von A rt. 4 A bs. 1 Satz 1 E G B G B , die auch das 
K ollisionsrecht des ausländischen Staates um fasst; etw aige 
Rückverw eisungen sind auch dann zu beachten, wenn ein 
frem des K ollisionsrecht diese auf G rund einer abweichenden 
Q ualifikation  der N am ensfrage ausspricht.
b) Fam ilienrechtliche Vorfragen werden im internationalen 
N am ensrecht grundsätzlich unselbständig angeknüpft, sow eit 
die zugrundeliegenden Rechtsverhältnisse A usw irkungen au f 
den Erw erb oder Verlust eines N am ens haben.
c) D as gilt aber nicht, wenn die betreffende fam ilienrechtliche 
Vorfrage Gegenstand der Statusentscheidung eines deutschen 
G erichts (hier: Ehescheidung) gewesen ist; insoweit überlagert 
die B indung des inländischen Rechtsanw enders an die G esta l
tungsw irkung dieser Entscheidung das kollisionsrechtliche 
Verw eisungsergebnis (Vorrang des Verfahrensrechts vor dem  
Kollisionsrecht).
d) Bei Anw endung türkischen N am enssachrechts verstößt 
die in A n . 173 A bs. 1 tü rk Z G B  enthaltene Verpflichtung der 
geschiedenen Ehefrau, ihren vorehelich geführten N am en  
w ieder anzunehm en, auch bei einem  gewöhnlichen A u f
enthalt der Ehegatten in der Bundesrepublik  D eutsch land 
jedenfalls dann nicht gegen den kollisionsrechtlichen ordre 
public (Art. 6 E G B G B ), wenn die Ehefrau nicht nach A rt. 173 
A bs. 2 türkZ G B auf eine gerichtliche Erlaubnis zur W eiter
führung des Ehenamens nach der Scheidung angetragen hat..


